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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.02.2009 

Geschäftszahl 

C9 403185-1/2008 

Spruch 

C9 403185-1/2008/2E 
 

BESCHLUSS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Dr. René BRUCKNER als Vorsitzenden und den Richter Mag. 
Daniel LEITNER als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin Tanja ANTOVIC über die Beschwerde der S.J., 
StA. Nepal, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 20.10.2008, AZ. 07 10.463-BAT, in nicht 
öffentlicher Sitzung beschlossen: 
 

Die Beschwerde der S.J. wird gemäß § 63 Abs. 5 AVG als verspätet z u r ü c k g e w i e s e n. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt 
 

Dem behördlichen Verfahren vor dem Bundesasylamt liegt folgender Sachverhalt zu Grunde, der sich aus dem 
von der belangten Behörde dem Asylgerichtshof vorgelegten Verwaltungsakt des Bundesasylamtes ergibt: 
 

1. Die Beschwerdeführerin (in der Folge: Bf.) stellte am 13.11.2007 beim Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle 
Flughafen (in der Folge: EAST Flughafen), einen Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 2 Abs. 1 Z 13 des 
Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF (in der Folge: AsylG 2005). 
 

2. Mit Bescheid vom 20.10.2008, Zl. 07 10.463-BAT, hat das Bundesasylamt, Außenstelle Traiskirchen (in der 
Folge: BAT), den Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 
bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt I), gemäß § 8 Abs. 1 iVm. 
§ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen 
(Spruchpunkt II) und die Bf. gemäß § 10 Abs. 1 AsylG 2005 aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Nepal 
ausgewiesen. 
 

3. Die Zustellung des og. Bescheides des Bundesasylamtes (in der Folge: das Dokument) wurde von der 
belangten Behörde mittels RSa-Sendung zu eigenen Handen der Bf. als Empfängerin nach Abfrage des ZMR 
und des GVS an deren seit 04.01.2008 ausgewiesene Abgabestelle XY (Vermerk: "obdachlos"), verfügt 
(Verwaltungsakt des Bundesasylamtes, AS 151 und 221). 
 

4. Nach erfolglosem Zustellversuch am 22.10.2008 wurde das Dokument noch am gleichen Tag (= 22.10.2008) 
beim zuständigen Zustellpostamt in 1025 Wien hinterlegt und ab 23.10.2008 zur Abholung bereit gehalten. Am 
14.11.2008 wurde das Dokument mit dem Vermerk "Nicht behoben retour" an das BAT retourniert (AS 223 und 
225). 
 

5. Nach neuerlicher ZMR-Abfrage am 19.11.2008 (AS 227) wurde erneut die Zustellung des Dokuments zu 
eigenen Handen der Bf. mittels RSa-Sendung mit dem zusätzlichen Vermerk "Als ¿obdachlos' aufrecht 
gemeldet!" an die laut ZMR nach wie vor als aufrecht gemeldete Abgabestelle XY, Verein Ute Bock, verfügt. 
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6. Nach wiederum erfolglosem Zustellversuch am 21.11.2008 wurde das Dokument beim zuständigen 
Zustellpostamt in 1025 Wien am gleichen Tag (= 21.11.2008) hinterlegt und ab 24.11.2008 zur Abholung bereit 
gehalten (AS 229). 
 

7. Am 24.11.2008 langte der Rückschein des hinterlegten Dokuments beim BAT ein (AS 230). 
 

8. Die Bf. hat mit Schreiben vom 01.12.2008 an das BAT Beschwerde gegen den og. Bescheid des 
Bundesasylamtes erhoben. Dieses Schreiben wurde laut dem auf dem Kuvert befindlichen und klar leserlichen 
Poststempel am 01.12.2008 vom Postamt 1150 Wien angenommen und zur Übermittlung abgefertigt 
(Verwaltungsakt des Bundesasylamtes, AS 241). Dieses Schreiben ist laut Eingangsstempel am 03.12.2008 beim 
BAT eingelangt (AS 231). 
 

II. Rechtliche Beurteilung 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

II.1. Anzuwendendes Recht: 
 

1. In der gegenständlichen Rechtssache sind die Bestimmungen des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I 
Nr. 100/2005, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 4/2008, anzuwenden. 
 

2. Weiters anzuwenden sind die Bestimmungen des Asylgerichtshofgesetzes (AsylGHG), BGBl. I Nr. 4/2008, 
und gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 
(AVG), BGBl. Nr. 51/1991, sowie die Bestimmungen des Zustellgesetzes (ZustG), BGBl. Nr. 200/1982, alle in 
der jeweils geltenden Fassung. 
 

3. Die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Einrichtung des Asylgerichtshofes finden 
sich in den Art. 129c ff. 

B-VG. 
 

4. Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten, sofern bundesgesetzlich nicht die 
Entscheidung durch Einzelrichter oder verstärkte Senate (Kammersenate) vorgesehen ist. 
 

5. Gemäß § 61 Abs. 1 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen 
Bescheide des Bundesasylamtes und über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des 
Bundesasylamtes. Gemäß § 61 Abs. 3 leg. cit. entscheidet der Asylgerichtshof durch Einzelrichter über 
Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4, wegen Zuständigkeit 
eines anderen Staates gemäß § 5 und wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG sowie über die mit 
diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung. 
 

Da kein Fall einer Einzelrichterzuständigkeit iSd. § 61 Abs. 3 AsylG 2005 vorliegt, war die gegenständliche 
Rechtssache dem nach der Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat C9 zur Entscheidung 
zuzuweisen. 
 

6. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm. § 23 Abs. 1 AsylGHG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht 
als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Der Asylgerichtshof 
ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des 
Bundesasylamtes zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

7. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus 
der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67d AVG. 
 

In der gegenständlichen Rechtssache konnte gemäß § 67d Abs. 2 Z 1 AVG eine mündliche Verhandlung 
unterbleiben, weil die Beschwerde zurückzuweisen war. 
 

II.2. Zum Spruch (Zurückweisung wegen Verspätung) 
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1. Gemäß § 63 Abs. 5 AVG iVm. § 23 Abs. 1 AsylGHG ist eine Beschwerde an den Asylgerichtshof von der 
Partei binnen zwei Wochen beim Bundesasylamt einzubringen. Die Frist beginnt für jede Partei mit der an sie 
erfolgten Zustellung der schriftlichen Ausfertigung des Bescheides, im Fall bloß mündlicher Verkündung mit 
dieser. 
 

2. Gemäß § 32 Abs. 2 AVG wird bei der Berechnung von Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, der Tag nicht 
mitgerechnet, in den der Zeitpunkt oder das Ereignis fällt, wonach sich der Anfang der Frist richten soll. Nach § 
32 Abs. 2 AVG enden nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmte Fristen mit dem Ablauf desjenigen Tages 
der letzten Woche oder des letzten Monates, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tag entspricht, an dem 
die Frist begonnen hat. Gemäß § 33 Abs. 1 und 2 AVG wird der Beginn und Lauf der Frist durch Sonn- oder 
Feiertage nicht behindert. Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder den 
Karfreitag, so ist der nächste Werktag letzter Tag der Frist. Die Tage des Postlaufs werden gemäß § 33 Abs. 3 
AVG in die Frist nicht eingerechnet. Zur Wahrung der Frist genügt es, dass der Postlauf vor Ablauf des letzten 
Tages der Frist in Gang gesetzt wird, d.h., dass die Beschwerde dem Zustelldienst im Sinne des § 2 Z 7 ZustG 
zur Übermittlung an die zuständige Behörde übergeben wird (vgl. Walter/Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht8 
[2003] Rz 237; Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht4 [2006] 137 ff). 
 

3. Gemäß § 13 Abs. 1 zweiter Satz AVG sind Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder 
durch die der Lauf einer Frist bestimmt wird, schriftlich einzubringen. Gemäß § 13 Abs. 2 AVG können 
schriftliche Anbringen der Behörde in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden, mit E-Mail jedoch 
nur insoweit, als für den elektronischen Verkehr zwischen der Behörde und den Beteiligten nicht besondere 
Übermittlungsformen vorgesehen sind. Etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische 
Beschränkungen des elektronischen Verkehrs zwischen der Behörde und den Beteiligten sind im Internet 
bekanntzumachen. 
 

4. Gemäß § 13 Abs. 5 AVG ist die Behörde nur während der Amtsstunden verpflichtet, schriftliche Anbringen 
entgegenzunehmen oder Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten, und, außer bei Gefahr im Verzug, nur 
während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, mündliche oder telefonische Anbringen 
entgegenzunehmen. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmte Zeit sind im Internet und durch 
Anschlag an der Amtstafel bekanntzumachen. 
 

5. Langt eine schriftliche Beschwerde nach Ende der Amtsstunden, aber noch am letzten Tag der 
Beschwerdefrist beim Bundesasylamt ein, so gilt sie noch am selben Tag und damit als rechtzeitig eingebracht. 
 

6. Gemäß § 15 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005 hat ein Asylwerber am Verfahren mitzuwirken und insbesondere seinen 
Aufenthaltsort und seine Anschrift bekannt zu geben und Änderungen so rasch wie möglich, während des 
Aufenthalts in Österreich längstens binnen sieben Tagen, zu melden. Hierzu genügt es, wenn ein in Österreich 
befindlicher Asylwerber seiner Meldepflicht nach dem Meldegesetz 1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1991, 
nachkommt. 
 

Gemäß § 8 Abs. 1 ZustG hat eine Partei, die während eines Verfahrens, von dem sie Kenntnis hat, ihre bisherige 
Abgabestelle ändert, dies der Behörde unverzüglich mitzuteilen. Wird diese Mitteilung unterlassen, so ist gemäß 
§ 8 Abs. 2 ZustG, soweit die Verfahrensvorschriften nichts anderes vorsehen, die Zustellung durch Hinterlegung 
ohne vorausgehenden Zustellversuch vorzunehmen, falls eine Abgabestelle nicht ohne Schwierigkeiten 
festgestellt werden kann. 
 

7. Der mit "Hinterlegung" bezeichnete § 17 ZustG lautet: 
 

"§ 17. (1) Kann das Dokument an der Abgabestelle nicht zugestellt werden und hat der Zusteller Grund zur 
Annahme, daß sich der Empfänger oder ein Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 regelmäßig an der Abgabestelle 
aufhält, so ist das Dokument im Falle der Zustellung durch den Zustelldienst bei seiner zuständigen 
Geschäftsstelle, in allen anderen Fällen aber beim zuständigen Gemeindeamt oder bei der Behörde, wenn sie sich 
in derselben Gemeinde befindet, zu hinterlegen. 
 

(2) Von der Hinterlegung ist der Empfänger schriftlich zu verständigen. Die Verständigung ist in die für die 
Abgabestelle bestimmte Abgabeeinrichtung (Briefkasten, Hausbrieffach oder Briefeinwurf) einzulegen, an der 
Abgabestelle zurückzulassen oder, wenn dies nicht möglich ist, an der Eingangstüre (Wohnungs-, Haus-, 
Gartentüre) anzubringen. Sie hat den Ort der Hinterlegung zu bezeichnen, den Beginn und die Dauer der 
Abholfrist anzugeben sowie auf die Wirkung der Hinterlegung hinzuweisen. 
 

(3) Das hinterlegte Dokument ist mindestens zwei Wochen zur Abholung bereitzuhalten. Der Lauf dieser Frist 
beginnt mit dem Tag, an dem das Dokument erstmals zur Abholung bereitgehalten wird. Hinterlegte Dokumente 
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gelten mit dem ersten Tag dieser Frist als zugestellt. Sie gelten nicht als zugestellt, wenn sich ergibt, daß der 
Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht 
rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zustellung an dem der Rückkehr an die 
Abgabestelle folgenden Tag innerhalb der Abholfrist wirksam, an dem das hinterlegte Dokument behoben 
werden könnte. 
 

(4) Die im Wege der Hinterlegung vorgenommene Zustellung ist auch dann gültig, wenn die im Abs. 2 genannte 
Verständigung beschädigt oder entfernt wurde." 
 

8. Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes ergibt sich, dass 
sich die Erhebung der gegenständlichen Beschwerde als verspätet erweist: 
 

8.1. Die Bf. ist ihrer Mitwirkungspflicht gemäß § 15 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005 insofern nachgekommen, als sie 
ihre Meldepflicht nach dem MeldeG durch die amtliche Meldung eines Wohnsitzes erfüllt hat. 
 

8.2. Die belangte Behörde ist bereits bei der ersten von ihr am 20.10.2008 verfügten Zustellung des 
gegenständlichen Bescheides zu Recht davon ausgegangen, dass sich die Bf. trotz der im ZMR ausgewiesenen 
"Obdachlosigkeit" regelmäßig an der von der belangten Behörde verfügten Abgabestelle aufhält. So gab die Bf. 
im Verfahren vor dem Bundesasylamt diese Anschrift, an der sie seit 04.01.2008 laut ZMR und GVS 
durchgehend aufrecht gemeldet ist (AS 101 und 105), als Zustelladresse an und ist ihr an dieser Anschrift auch 
eine Ladung der belangten Behörde zugestellt worden (Ladung für die Einvernahme am 15.10.2008), die nach 
erfolgter Hinterlegung beim zuständigen Zustellpostamt in 1025 Wien von der Bf. schließlich auch behoben 
wurde (AS 111). Nachdem auch die von der belangten Behörde neuerlich verfügte (zweite) Zustellung an der 
gleichen Abgabenstelle erfolglos geblieben war, wurde das Dokument wiederum beim gleichen Zustellpostamt 
in 1025 Wien hinterlegt, wo die Bf. das Dokument schließlich auch behoben hat. 
 

Im Übrigen ist festzuhalten, dass die von der Bf. sowohl auf dem Briefkopf ihrer Beschwerdeschrift vom 
01.12.2008 als auch auf der Rückseite des Briefkuverts angegebene Adresse mit der von der belangten Behörde 
für die Zustellung gewählten Adresse übereinstimmt und daher jedenfalls davon ausgegangen werden kann, dass 
diese Adresse die aktuelle Anschrift der Bf. und eine geeignete Abgabestelle iSd. § 2 Z 4 ZustG darstellt. 
 

8.3. Bereits bei der ersten von der belangten Behörde am 20.10.2008 verfügten Zustellung des Bescheides waren 
alle Voraussetzungen des § 17 ZustG für die gültige Hinterlegung des Dokuments gegeben: Der Zusteller konnte 
zu Recht davon ausgehen, dass sich die Bf. als Empfängerin regelmäßig an der verfügten Abgabestelle aufhält, 
weshalb die Zustellung durch die - mehr als zweiwöchige - Hinterlegung beim zuständigen Zustellpostamt in 
1025 Wien bereits am 22.10.2008 gemäß § 17 Abs. 3 ZustG zu Recht erfolgt ist. Es sind auch keine 
Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Bf. wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom 
Zustellvorgang Kenntnis erlangen hätte können. 
 

Die Wirkungen der Hinterlegung hängen nämlich nicht davon ab, dass der Empfänger von ihr Kenntnis erlangt 
oder die Sendung tatsächlich erhält: Wie bei der Ersatzzustellung trägt er das Risiko, dass er sie wirklich 
(rechtzeitig) bekommt (Thienel, Verwaltungsverfahrensrecht4 [2006] 371). 
 

8.4. Würde man der Ansicht folgen, dass die erste von der belangten Behörde am 20.10.2008 verfügte Zustellung 
unwirksam und der angefochtene Bescheid somit erst mit Wirksamkeit der folgenden (zweiten) Zustellung durch 
Hinterlegung erlassen worden wäre, so hätte dies zur Folge, dass es praktisch vom Belieben eines Empfängers 
abhängen könnte, ob eine Hinterlegung letztlich rechtliche Wirkungen zeitigt oder nicht. Die Bestimmungen des 
ZustG, insbesondere des § 17, sind aber jedenfalls nicht so auszulegen, dass es letztlich vom Belieben des 
Empfängers abhängt, ob er - insbesondere auch aus verfahrensopportunen Überlegungen heraus - ein beim 
zuständigen Zustellpostamt zur Abholung bereit gehaltenes Dokument behebt oder nicht und auf diese Weise 
eine neuerliche Zustellung des Dokuments notwendig machen würde. 
 

Der Umstand, dass das Bundesasylamt nach Retournierung des ersten Dokuments eine neuerliche Zustellung an 
der gleichen Abgabestelle verfügt hat, ist im Hinblick auf die bereits erfolgte Erlassung des Bescheides 
unbeachtlich und zeitigt weder hinsichtlich der Erlassung des Bescheides noch hinsichtlich des Beginns der 
Beschwerdefrist irgendwelche Rechtswirkungen. 
 

8.5. Da der gegenständlich angefochtene Bescheid des Bundesasylamtes gemäß § 17 Abs. 1 ZustG am 
22.10.2008 nach einem erfolglosen Zustellversuch beim zuständigen Zustellpostamt in 1025 Wien 
rechtswirksam hinterlegt wurde, gilt somit gemäß § 17 Abs. 3 ZustG das hinterlegte Dokument mit dem ersten 
Tag der Abholfrist, das ist der 23.10.2008, als zugestellt. Der (erst- und letztinstanzliche) Bescheid des 
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Bundesasylamtes vom 20.10.2008, AZ. 07 10.463-BAT, ist daher gegenüber der Bf. mit Wirksamkeit ab 
23.10.2008 rechtskräftig erlassen worden. 
 

8.6. Im gegenständlichen Fall begann die zweiwöchige Beschwerdefrist daher mit 23.10.2008 zu laufen und 
endete mit Ablauf des 06.11.2008. 
 

Die Beschwerde der Bf. wurde am 01.12.2008 und damit nach dem 06.11.2008 der Post zur Übermittlung an die 
belangte Behörde übergeben und ist daher verspätet. 
 

9. Das von der Bf. ergriffene Rechtsmittel der Beschwerde gegen den gegenständlich angefochtenen Bescheid 
des Bundesasylamtes wurde sohin erst nach Ablauf der gesetzlichen Beschwerdefrist eingebracht, weshalb die 
Beschwerde gemäß § 63 Abs. 5 AVG als verspätet zurückzuweisen war. 
 

Aus den dargelegten Gründen war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


